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Satzung 
über die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
„Nördlich der Gustav-Böcker-Straße“ im Ortsteil Holtwick 

vom …. 2016  
 
 
Gemäß den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NRW 2023), in der zurzeit 
geltenden Fassung, den §§ 2 Abs. 1, 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist und § 86 Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.03.2000 (GV NRW S. 256) - in der zurzeit geltenden Fassung - hat der Rat der Gemeinde 
Rosendahl am …. die nachfolgende Satzung, bestehend aus Satzungstext, Begründung und 
Planzeichnungen, zur 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Gus-
tav-Böcker-Straße“ im Ortsteil Holtwick beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Gustav-Böcker-Straße“ im 
Ortsteil Holtwick bezieht auf das Grundstück Gemarkung Holtwick, Flur 6, Flurstück 343. 
 
 

§ 2 
 

Für das in § 1 genannte Plangebiet wird Folgendes festgesetzt: 
 
a) Erweiterung der Baugrenzen in westliche und südliche Richtung auf 3,00 m zu den  
    Grundstücksgrenzen, entsprechend dem beigefügten Plan B - Änderung 
 
b) Aufhebung der textlichen Festsetzungen 
 
c) Zulassung von Stellplätzen auch außerhalb der bebaubaren Flächen 
 
 

§ 3 
 

Im Übrigen gelten die sonstigen zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Nörd-
lich der Gustav-Böcker-Straße“ im Ortsteil Holtwick weiter. 
 
 

§ 4 
 
Die beigefügten Planzeichnungen (Plan A - Bestand -; Plan B - Änderung -) und die Be-
gründung sind Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 5 
 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 

 



 

Begründung 

zur 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Gustav-Böcker 

Straße“ im Ortsteil Holtwick 
 

 
Das Grundstück Gemarkung Holtwick, Flur 6, Flurstück 343, wird durch den Bebauungsplan 
„Nördlich der Gustav-Böcker-Straße“ planungsrechtlich abgedeckt. 
 
Ein Bauherr möchte auf dem Grundstück das vorhandene Einfamilienhaus durch einen An-
bau zu einem Zweifamilienhaus erweitern. 
 
Um das Vorhaben realisieren zu können, ist es notwendig, die Baugrenzen in westlicher und 
südlicher Richtung auf 3,00 m zu den Grundstücksgrenzen zu erweitern, die textlichen Fest-
setzungen aufzuheben und Stellplätze auch außerhalb der bebaubaren Flächen zuzulassen. 
 
Städtebaulich sind diese Änderungen zu vertreten, da sie dem planerischen Ziel der Ge-
meinde entsprechen, möglichst wenige Festsetzungen zu treffen.  
 
Die Umsetzung ist durch eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 13 
BauGB möglich. 
  
Auswirkungen auf Natur- und Landschaft ergeben sich nicht. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird in dem vereinfachten Verfahren von der Notwendigkeit ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a und von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, abgesehen. 
 
Die Belange des Artenschutzes sind hier nicht tangiert. 
 
Im Übrigen gelten die sonstigen zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Nördlich der Gustav-Böcker-Straße“ weiter. 
 








